
 

 

Korrigendum - Anpassung Wasserpreise Aadorf 

In der REGI-Ausgabe vom vergangenen Freitag, 03. Oktober 2025 haben sich auf der Seite  5 

beim Artikel zur Anpassung der Wasserpreise in Aadorf leider einige Fehler in den Zahlenta-

bellen eingeschlichen. Mit diesem Schreiben an alle Wasservertragskunden werden die Zah-

len korrekt dargestellt. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr 

Verständnis. 

 

Anpassung der Wasserpreise – das sollten Sie wissen  

AADORF – Die geplante Gebührenerhöhung im Bereich Wasserversorgung wurde anfangs 

September von der Gemeinde kommuniziert. Damit die Gebührenzahlenden das nötige Ver-

ständnis für diese Erhöhung und zudem eine Übersicht über die Gesamtzahlen erhalten, fol-

gen untenstehend weitere Informationen. 

Die Gemeinde Aadorf hat Anfang September eine geplante Erhöhung der Gebühren im Be-

reich der Wasserversorgung bekannt gegeben. Um den Gebührenzahlenden ein besseres 

Verständnis für diese Anpassung zu ermöglichen und einen Überblick über die Gesamtkosten 

zu bieten, erhalten Sie im Folgenden detaillierte Informationen. 

 

Die wichtigsten Zahlen im Überblick  

Grundgebühr Bisher Neu 

Für die 1. Einheit (Haus / Wohnung) CHF 260 / Jahr CHF 415 / Jahr 

Jede weitere Einheit CHF 110 / Jahr CHF 175 / Jahr 

Verbrauchsgebühr 

Pro m3 Wasser CHF 1.20 CHF 2.40 

 

Entwicklung der Spartenrechnung Wasser, ohne Anpassung der Wassergebühren 

(alle Zahlen in CHF Tausend) 

Jahr 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ertrag 1'768 1'759 1'757 1’763 1’760 1’805 1’824 1’842 

Aufwand 1'977 1'771 1'777 1’912 2'545 2'399 2'489 2’432 

Ergebnis -209 -12 -20 -149 -785 -594 -665 -590 

 

Entwicklung der Spartenrechnung Wasser, mit Anpassung der Wassergebühren 

Jahr 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ertrag 1'768 1'759 1'757 1’763 1’760 3’129 3’129 3’129 

Aufwand 1'977 1'771 1'777 1'912 2'545 2'388 2'456 2’376 

Ergebnis -209 -12 -20 -149 -785 +741 +673 +753 



 
 

Was bedeuten diese Zahlen? 

Ohne Anpassung der Wassergebühren muss die Sparte Wasser in den kommenden Jahren 

weitere Verluste hinnehmen und die geplanten Investitionen müssen fremdfinanziert werden. 

Mit der Erhöhung der Wassergebühren können die Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert 

und mittelfristig auch Schulden zurückbezahlt werden. 

 

Was sagt der Preisüberwacher? 

Der Preisüberwacher beantragte die Grundgebühr für jede weitere Einheit entweder zu diffe-

renzieren oder einheitlich auf CHF 120 zu senken. Zudem sei die Gebührenerhöhung zu etap-

pieren und in einem ersten Schritt auf 30% zu beschränken.  

 

Wie argumentiert der Gemeinderat? 

Der Gemeinderat erachtet eine gestufte Anpassung der Wassergebühren als nicht zielführend, 

da dadurch die Verschuldung des EW Aadorf weiter zunehmen würde. Um eine gerechte Be-

handlung aller Gebührenzahlenden zu gewährleisten, wurde zudem auf eine differenzierte 

Grundgebühr für weitere Einheiten verzichtet. Eine gestufte Anpassung hätte, rückblickend 

betrachtet, bereits vor einigen Jahren erfolgen müssen. Bei der letzten Anpassung der Was-

sergebühren wurde die Grundgebühr verdoppelt. Der Verbrauchspreis von CHF 1.20/m3 ist 

seit dem 01. Juli 2008 unverändert, davor lag er bei CHF 1.35/m3. Vergleiche mit umliegenden 

Gemeinden zeigen, dass der Preis von CHF 2.40/m3 nicht aussergewöhnlich hoch ist.  

Beispiele: Bichelsee-Balterswil = CHF 2.50/m3 und Elgg = CHF 2.20/m3. 

 

Rechnungsbeispiel 

Ein Einfamilienhaus mit vier Personen verbraucht jährlich ca. 120 m3 Wasser 

 Bisher Neu ab 1. Januar 2026 

Grundgebühr CHF 260 CHF 415 

Verbrauch (120 m3) CHF 144 CHF 288 

Gesamtkosten /Jahr CHF 404   CHF 703 

Die Abwassergebühren bleiben vorerst unverändert. 

 

  



 
 

Weitere Investitionen in naher Zukunft 

Im Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP) wurden die Investitionskosten bis zum Pla-

nungshorizont 2035 ermittelt. Allein für das Wasserverteilungsnetz betragen die durchschnitt-

lichen jährlichen Investitionen bis 2035 rund CHF 1,0 Mio. Das Wasserverteilungsnetz versorgt 

das gesamte Gemeindegebiet und hat eine beeindruckende Länge von über 110 Kilometern 

erreicht. Nebst dem sehr grossen Netz steigen die Qualitätsanforderungen an das Trinkwasser 

kontinuierlich. So werden beispielsweise immer wieder verschiedene Grenzwerte angepasst, 

was wiederum direkte Auswirkungen auf die Wasseraufbereitung hat. Dies führt dazu, dass 

die Verfahren zur Wasseraufbereitung komplexer und umfangreicher werden, was letztlich 

auch zu höheren Kosten führt. Darüber hinaus stehen grössere Investitionen für einen An-

schluss an eine benachbarte Wasserversorgung an, um ein zusätzliches Standbein zu schaf-

fen.  

 

Wichtige Fristen 

Die Frist für das fakultative Referendum bleibt unverändert und endet am 05. November 2025. 

Kommen Sie bei Fragen auf uns zu – wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 

Gemeinderat Aadorf und Geschäftsleitung EW Aadorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aadorf, 06. Oktober 2025 


